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żowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie)

SAKIG Rules 2015 Schiedsgerichtsordnung der Polnischen Wirtschaftskammer 2015

SchiedsVfG Gesetz zur Neuregelung des Schiedsverfahrensrechts, BGBl.
1997 I, 3224

SchiedsVZ Zeitschrift für Schiedsverfahren

st. Rspr. ständige/r Rechtsprechung

IPRG Schweizerisches Bundesgesetz über das Internationale Privat-
recht

sog. sogenannt/e/r

u. und

UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law (Kom-
mission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht)

UNCITRAL-ML UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitra-
tion 1985 – With amendments as adopted in 2006 (Modellgesetz
über die Internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit)

Abkürzungsverzeichnis 15



UNÜ New Yorker UN-Übereinkommen über die Anerkennung und
Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 10.6.1958

UrhWahrnG Urheberrechtswahrnehmungsgesetz
Urt. Urteil
v. vom/von
v.Chr. vor Christus
VerwArch Verwaltungsarchiv
vgl. vergleiche
Vorbem Vorbemerkung
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz
z. T. zum Teil
ZPO Zivilprozessordnung
zust. zustimmend
ZZP Zeitschrift für Zivilprozess

16 Abkürzungsverzeichnis



Einleitung

Diese Arbeit widmet sich der Rechtsnatur und den Wirkungen der Schiedsver-
einbarung. Sie macht damit ein Rechtsinstitut zum Gegenstand ihrer Betrachtung,
das sich auf der Grenze zwischen Privat- und Prozessrecht zu befinden scheint.
Denn einerseits mag die Schiedsvereinbarung Rechte und Pflichten zwischen den
Parteien begründen, andererseits erscheint sie als prozessnaher oder prozessbezo-
gener Vertrag1, der die Unzuständigkeit der staatlichen Gerichte und die Zustän-
digkeit des Schiedsgerichts bewirkt. Und tatsächlich haben sich die Ansichten
über die Rechtsnatur der Schiedsvereinbarung nicht nur über die Jahrhunderte
stark gewandelt, ihre Qualifikation ist bis heute umstritten.2 Zwar wird die
Schiedsgerichtsbarkeit heutzutage ganz allgemein auch als „private Gerichtsbar-
keit“ bezeichnet, dennoch wird sie terminologisch überwiegend mit prozessualen
Begriffen erfasst.3 Dies lässt freilich keine Rückschlüsse auf ihre Rechtsnatur
zu.4 Es handelt sich allenfalls um eine begriffliche Abgrenzung zur staatlichen
Gerichtsbarkeit.5

Während die Schiedsvereinbarung bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts über-
wiegend als materiellrechtlicher Vertrag galt, wird sie von der heute herrschen-
den Meinung prozessrechtlich qualifiziert, also als Prozessvertrag angesehen.
Ausschlaggebend für diese Wende war insbesondere, dass die grundsätzliche An-
wendbarkeit des Privatrechts einschließlich des Internationalen Privatrechts auf
Prozessverträge überwiegend anerkannt wurde und damit einer der Hauptgründe
für die privatrechtliche Qualifikation entfiel. Damit wurde gleichermaßen die
Relevanz einer Abgrenzung privatrechtlicher und prozessrechtlicher Verträge in
Frage gestellt. Und tatsächlich wird der Streit um die Rechtsnatur teilweise als
akademisch und für die Praxis letztlich bedeutungslos angesehen6, denn es be-

1 Stacher, S. 7 ff.; Wagner, S. 11 ff.
2 Dieser Streit ist eingebettet in die umfassendere Diskussion um die Rechtsnatur der

Schiedsgerichtsbarkeit insgesamt, vgl. Solomon, S. 288 f. m.w. N. Vgl. a. Lionnet/Lion-
net, S. 48 ff.

3 Solomon, S. 295 m. Fn. 32 m.w. N.
4 Ähnlich Solomon, S. 295 Fn. 32: „wenig hilfreich“. Ähnlich Lorenz, AcP 157

(1958), 265, 292 f. mit Fn. 83.
5 So auch Schäfer, S. 107 f.
6 Bereits Henckel, S. 37. Ebenso Trittman/Hanefeld, in: Arbitration in Germany,

§ 1029 Rn. 7 (S. 97); Ebbing, S. 127; Schlosser, Parteihandeln, S. 91; ders., in: Stein/
Jonas, Band 10, vor § 1025 Rn. 4; Berger, S. 73, der die Diskussion um die Rechtsnatur
der Schiedsgerichtsbarkeit als „müßig“ bewertet. A.A. Solomon, S. 300 f.; Habscheid,
KTS 1955, 33, 33; Schiedermair, ZZP 1961, 142, 143. A.A. auch für die Abgrenzung



stünde jedenfalls Einigkeit darüber, dass eine Schiedsvereinbarung materiell-
rechtliche Pflichten begründe. Dennoch widmet sich die vorliegende Arbeit der
Rechtsnatur der Schiedsvereinbarung, wobei auf die Notwendigkeit einer recht-
lichen Qualifikation an späterer Stelle noch zurückzukommen ist.

Die Arbeit verfolgt jedoch noch ein zweites Ziel: Neben der Rechtsnatur sollen
auch die durch den Abschluss einer Schiedsvereinbarung ausgelösten Wirkungen
untersucht werden. Und wie sich zeigen wird, bedingen sich beide Ziele gegen-
seitig, denn die Bestimmung der Rechtsnatur der Schiedsvereinbarung kann nicht
ohne eine Bestimmung ihrer Wirkungen gelingen.

Bei der Untersuchung der Wirkungen der Schiedsvereinbarung steht ihre Ver-
pflichtungswirkung im Vordergrund. Diese ist nicht nur mitentscheidend für die
rechtliche Qualifikation der Schiedsvereinbarung, sie gibt auch Aufschluss über
zahlreiche praxisrelevante Fragen: Welche Pflichten treffen die Parteien einer
Schiedsvereinbarung? Können diese Pflichten klageweise durchgesetzt werden?
Welche Folgen hat der Verstoß gegen eine solche Pflicht? Im Zuge der stetig
wachsenden Bedeutung der Schiedsgerichtsbarkeit und der steigenden Anzahl
der national wie international geführten Schiedsverfahren7 verlangt nicht nur die
Wissenschaft, sondern gerade die Praxis nach Antworten auf diese Fragen. Und
dies gilt ganz unabhängig von der – möglicherweise nur wissenschaftlich rele-
vanten – Frage nach der Rechtsnatur der Schiedsvereinbarung und der aus ihr
resultierenden Pflichten.

Welche Rechtsnatur die Schiedsvereinbarung hat, welche Wirkungen ihr zu-
kommen, insbesondere welche Verpflichtungen sie für die Parteien begründet,
wird die folgende Untersuchung zeigen.

I. Gang der Untersuchung

Der stete Wandel, dem die Terminologie in Bezug auf die Schiedsgerichtsbar-
keit – insbesondere in Bezug auf die Schiedsvereinbarung – unterlag und teil-
weise immer noch unterliegt, macht es unumgänglich, diese Entwicklungen kurz
darzustellen und die in dieser Arbeit verwendete Terminologie klarzustellen. Un-
erlässlich erscheint auch eine thematische Eingrenzung der nachfolgenden Unter-
suchung.

18 Einleitung

verwaltungsrechtlicher und privatrechtlicher Verträge, vgl. Wolff/Bachof/Stober/Kluth,
§ 54 Rn. 30.

7 Leisinger, S. 25; Linke/Hau, Rn. 11.38; Elsing, RIW Beil. 3 2002, 19; Böckstiegel,
SchiedsVZ 2009, 3; Hoffmann, SchiedsVZ 2010, 96; Wilske/Markert/Bräuninger,
SchiedsVZ 2017, 49, 50; Wilske/Markert/Bräuninger, SchiedsVZ 2016, 127, 128;
Wilske/Markert/Bräuninger, SchiedsVZ 2015, 49, 50; Wilske/Markert/Bräuninger,
SchiedsVZ 2014, 49, 51; Wilske/Markert, SchiedsVZ 2013, 96, 97 f.; Wilske/Markert,
SchiedsVZ 2012, 58, 58 f.; Wilske/Markert, SchiedsVZ 2011, 57, 58; Markert/Wilske,
SchiedsVZ 2010, 62, 62 f. Die steigende Bedeutung bestätigen auch die zahlreichen
Reformen im Bereich der Schiedsverfahrensgesetze, vgl. Leisinger, S. 26.



Im ersten Kapitel soll zunächst ein Überblick über die Entwicklung des Ver-
ständnisses von der Rechtsnatur der Schiedsvereinbarung vermittelt werden, um
den Leser zu dem heutigen Diskussionsstand und damit gleichzeitig zum Aus-
gangspunkt der Untersuchung zu führen. Hierzu werden die verschiedenen Theo-
rien zur Rechtsnatur der Schiedsvereinbarung dargestellt und sowohl zeitge-
schichtlich als auch dogmatisch eingeordnet.

Das zweite Kapitel widmet sich der Methode der Qualifikation verfahrensbe-
zogener Verträge. Hierzu werden die möglichen Qualifikationskriterien auf ihre
Tauglichkeit hin untersucht und eine geeignete Qualifikationsmethode herausge-
arbeitet. Vorab soll aber auch der umstrittenen Frage nach Nutzen bzw. Notwen-
digkeit einer solchen Qualifikation nachgegangen werden.

Die im zweiten Kapitel gefundene Qualifikationsmethode soll dann auf die
Schiedsvereinbarung angewendet werden. Wie sich zeigen wird, ist es hierzu not-
wendig, die einzelnen Wirkungen der Schiedsvereinbarung herauszuarbeiten und
einzeln zu untersuchen. Die geschieht im dritten Kapitel, in welchem zunächst
der genaue Untersuchungsgegenstand – die Muster-Schiedsvereinbarung – defi-
niert wird und im Folgenden sowohl die Gestaltungs- als auch die Verpflich-
tungswirkungen einzeln untersucht werden. Die Rechtsnatur der einzelnen Wir-
kungen stellt in diesem Rahmen nur eine Teilfrage dar, denn in Bezug auf die
aus einer Schiedsvereinbarung resultierenden Pflichten sollen insbesondere deren
Klagbarkeit und die Möglichkeit privatrechtlicher Folgen, wie Kündigung oder
Schadenersatz, geklärt werden.

Die Arbeit schließt mit einer Schlussbetrachtung, in welcher die wesentlichen
Ergebnisse zusammengefasst und in ein Gesamtergebnis übertragen werden.

II. Begriffsbestimmung und Eingrenzung

Die Terminologie in Bezug auf die Schiedsvereinbarung unterlag einem steten
Wandel. Die heutige ZPO, insbesondere in ihrer Ausgestaltung nach dem am
01.01.1998 in Kraft getretenen Gesetz zur Neuregelung des Schiedsverfahrens-
rechts vom 22.12.19978, spricht in § 1029 Abs. 1 ZPO von der Schiedsverein-
barung als „Vereinbarung der Parteien, alle oder einzelne Streitigkeiten, die zwi-
schen ihnen in Bezug auf ein bestimmtes Rechtsverhältnis vertraglicher oder
nichtvertraglicher Art entstanden sind oder künftig entstehen, der Entscheidung
durch ein Schiedsgericht zu unterwerfen“. Der Terminus „Schiedsvereinbarung“
wird dabei als Oberbegriff verwendet, denn § 1029 Abs. 2 ZPO stellt klar, dass
die Schiedsvereinbarung entweder „in Form einer selbständigen Vereinbarung
(Schiedsabrede) oder in Form einer Klausel in einem Vertrag (Schiedsklausel)
geschlossen werden“ kann. Diese Differenzierung geht zurück auf Art. 7 Abs. 1
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8 BGBl. 1997 I, 3224.


